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Wenn es unterschiedliche Be-
handlungswege gibt, ist die Me-

thodenwahl grundsätzlich Sache des be-
handelnden Arztes. Gleichwohl kön-
nen in dieser Situation besondere Auf-
klärungsanforderungen bestehen. Dass 
diese aber nicht überdehnt werden dür-
fen, zeigt ein aktuelles Urteil des Ober-
landesgerichts (OLG) Hamm (Urteil 
vom 09.01.2018, Az. 26 U 21/17). Der 
folgende Artikel erörtert, was Ärzte bei 
der Aufklärung beachten müssen, wenn 
mehrere Behandlungsalternativen vor-
liegen. 

Sachverhalt

Eine 61-jährige Patientin klagte gegen 
eine Krankenhausärztin und den Kran-
kenhausträger. Bei der Patientin sollte 
ein Herdbefund der linken Brust abge-
klärt werden. Die Krankenhausärztin 
riet zu einer Exzision des betroffenen 
Gewebes im Wege der offenen Biopsie. 
Die Patientin hatte sich derartigen Be-
handlungen bereits früher unterzogen 
und willigte ein. Die Exzision erfolgte, 
wie vereinbart, als offene Biopsie. Im 
Jahr darauf zeigte sich erneut ein Herd-
befund in der linken Brust. Diesen ließ 
die Patientin mittels Stanzbiopsie abklä-
ren. Der Befund ergab ein regressiv ver-
ändertes Papillom. Die Patientin ließ das 
betroffene Gewebe in einer anderen Kli-
nik entfernen. Dabei kam es zu einer 
Entzündung und erheblichen Wundhei-
lungsstörungen. 

Die Patientin verklagte die im Rah-
men der ersten Krankenhausbehand-
lung tätig gewordene Ärztin sowie den 
Krankenhausträger. Zum Vorwurf mach-
te sie sowohl Behandlungs- als auch Auf-

klärungsfehler. Eine offene Biopsie sei 
seinerzeit kontraindiziert gewesen. Zu-
dem sei sie nicht über die Möglichkeit 
aufgeklärt worden, den Befund mittels 
Stanzbiopsie abklären zu lassen. Erst auf-
grund der fehlerhaften ersten Kranken-
hausbehandlung seien die Folgebehand-
lungen notwendig geworden. Das OLG 
Hamm wies die Klage ab.

Entscheidungsgründe

Das Gericht war der Auffassung, dass 
kein Aufklärungsfehler vorlag. Die 
Stanzbiopsie sei zwar eine echte, aner-
kannte Behandlungsalternative zur ge-
wählten offenen Biopsie gewesen. Aller-
dings seien beide Methoden mit wesent-
lich unterschiedlichen Belastungen und 
Erfolgschancen verbunden: Die Stanz-
biopsie hätte sich auch ohne Operation 
in wenigen Minuten unter Lokalanäs-
thesie durchführen lassen, hätte aber im 
vorliegenden Fall ein höheres Risiko be-
deutet. 

Angesichts der Größe des Befunds 
und vieler Voroperationen im Bereich 
der Brust der Patientin wäre eine Stanz-
biopsie sehr aufwendig und schwierig 
gewesen und hätte eines hoch speziali-
sierten Behandlers bedurft. Demgegen-
über sei das Risiko, den vorhandenen 
kleinen Tastbefund zu verfehlen, bei ei-
ner offenen Biopsie deutlich geringer ge-
wesen. Die offene Biopsie habe damit 
die größere diagnostische Sicherheit ge-
boten und sei im Idealfall anders als die 
rein diagnostische Stanzbiopsie zu-
gleich als therapeutischer Eingriff in Be-
tracht gekommen. Auch wenn die offe-
ne Biopsie generell alle Risiken eines in-
vasiven Eingriffs in sich berge, sei sie in 

der konkreten Situation zumindest 
gleichwertig gegenüber einer Stanzbiop-
sie gewesen.
MERKE Grundsätzlich ist die Stanz-
biopsie risikoärmer. Im vorliegenden 
Fall mit multiplen Voroperationen der 
Brust und entsprechenden Vernarbun-
gen ist aber das Risiko, den Befund nicht 
zu treffen, bei der Stanzbiopsie höher. 

Der medizinische Sachverständige 
kam zu dem Schluss, dass man in der Be-
handlungssituation entweder eine offe-
ne oder eine Stanzbiopsie „ohne Wei-
teres hätte machen können“. Somit be-
wege man sich bei dieser Sachverhalts-
konstellation im Grenzbereich der Medi-
zin, bei dem die Auswahl der Methode al-
lein in das Ermessen des Arztes gestellt 
sei – so die OLG-Richter. Daher sei der 
Rat der Krankenhausärztin zur offenen 
Biopsie nicht zu beanstanden gewesen. 
Da der Patientin aufgrund ihrer Vor-
erfahrungen die Möglichkeit einer Stanz-
biopsie bewusst gewesen sei, sei die Auf-
klärung im Ergebnis ordnungsgemäß er-
folgt. Die Patientin sei im Wissen um die 
Alternative der Stanzbiopsie dem ärzt-
lichen Rat zur offenen Biopsie gefolgt.

In diesen Fällen muss  
aufgeklärt werden

Die Wahl der Behandlungsmethode ist 
Arztsache. Über alternative Behand-
lungstechniken oder intraoperative 
Schnittführungen muss der Arzt den Pa-
tienten grundsätzlich nicht aufklären. 
Zumindest besteht keine Aufklärungs-
pflicht, solange Chancen und Risiken 
der Behandlungsalternativen gleichwer-
tig sind. Wenn aber eine der Methoden 
geringere Risiken und/oder höhere Er-
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folgschancen bietet und somit eine 
„echte“ Alternative ist, ist der Patient 
darauf hinzuweisen – auch wenn er 
nicht ausdrücklich nachfragt.
Beispiele
• Wenn eine OP-Indikation besteht, die 

OP aber nicht dringlich und Zuwarten 
eine Alternative ist, muss der Patient 
hierüber aufgeklärt werden.

• Umgekehrt besteht eine Aufklärungs-
pflicht, wenn eine operative Interven-

tion höhere Erfolgschancen ver-
spricht als eine bislang verfolgte kon-
servative Behandlungsstrategie.

• Wenn es zu einem Erkrankungsbild 
unterschiedliche diagnostische und 
therapeutische Ansätze gibt, muss der 
Arzt dies dem Patienten erklären. Da-
bei sind im gemeinsamen Gespräch 
Pro und Kontra abzuwägen. Nur auf 
dieser Grundlage hat der Patient eine 
echte Wahlmöglichkeit.

PRAXISHINWEIS Gerade wenn es um 
echte Behandlungsalternativen geht, 
sollten Sie den Inhalt des Aufklärungs-
gesprächs zumindest im Groben schrift-
lich dokumentieren. Im Rahmen eines 
Aufklärungsgesprächs vor einem Ein-
griff sind etwa handschriftliche Ergän-
zungen im Aufklärungsbogen anzura-
ten. Dies zu Beweiszwecken, um für ei-
nen möglichen späteren Haftungspro-
zess vorzubeugen!  
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Häufig begegnen einem klinisch tätigen 
Arzt in der täglichen Routine Auffällig-
keiten außerhalb des Fokus der Fra-
gestellung. Es ist häufig nicht einfach, 
die richtigen Schlüsse bezüglich weiterer 
Abklärung, Ignorieren und definitiver 
Diagnose zu ziehen. Die Kunst des struk-
turierten Befundens ergebnisorientiert 
zu vermitteln, ist das Ziel dieses Werks. 
Der renommierte Autor und Radiologe 
setzt mit dieser Veröffentlichung prak-
tisch das Werk „ Schwierige Diagnosen 
in der Skelettradiologie“ (1. Ausgabe 
2013) fort. Auch in dem aktuellen Werk 
gibt es eine strukturierte Fallsammlung, 
die sich in die Körperregionen unterglie-
dert. Nach 2 einleitenden Kapiteln wer-
den auf insgesamt 390 Seiten 151 Fälle 
dargestellt. Es gibt jeweils eine Fall-

beschreibung, einen radiologischen Be-
fund und die Darstellung von Über-
legungen zum Prozedere. Abschließend 
folgen die Diagnose und die daraus re-
sultierende Konsequenz. Über 1200 Ab-
bildung von Röntgen, CT, MRT, PET und 
Szintigrafie gehören zur hochwertigen 
Ausstattung des Buchs. Das sehr detail-
lierte Stichwortverzeichnis macht das 
Werk als Referenz zum Nachschlagen 
besonders wertvoll. Ich empfehle es je-
dem am Bewegungsapparat radiologisch 
tätigen Arzt. Auch das Blättern und Stö-
bern in dem Buch macht Spaß. Die Ein-
bindung in das Thieme-Online-Portal 
eRef erscheint zeitgemäß, sodass auch 
eine digitale Recherche komfortabel 
möglich ist.
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